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Zur 261. Lieferung

Albanien

Es wird auf Neuerungen hingewiesen.

Costa Rica

Der Bericht wurde umfassend überarbeitet. Aufgrund eines Urteils der Verfassungskammer 
des Obersten Gerichtshofs sind nun gleichgeschlechtliche Ehen möglich. Nach zweimaliger 
Verschiebung ist am 1. 10. 2024 das Gesetz Nr 9747 zur Einführung des Familienprozessgesetz-
buchs in Kraft getreten, das auch im Familiengesetzbuch zahlreiche Änderungen gebracht 
hat. Darunter sind die Einführung der Möglichkeit zur Eheschließung vor dem Zivilregister  
und die Einführung einer durch weitere Voraussetzungen eingeschränkten Zuständigkeit des 
Zivilregisters für einvernehmliche Scheidungen. Das Gesetz Nr 9747 hat überdies ein neues 
familienrechtsspezifisches IPR geschaffen und das Internationale Verfahrensrecht auf eine 
neue Grundlage gestellt. Im Namensrecht ist nach einem Urteil der Verfassungskammer des 
Obersten Gerichtshofs nun die freie Wahl der Reihenfolge der Nachnamen möglich.

Deutschland

Der Bericht wurde nach umfangreichen Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht, Perso-
nenrecht, Eherecht und Namensrecht grundlegend überarbeitet. Eingearbeitet wurden ins-
besondere das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts vom 26. 3. 2024, 
das Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationa-
len Namensrechts vom 14. 6. 2024, das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den 
Geschlechtseintrag vom 19. 6. 2024 sowie das Gesetz zum Schutz Minderjähriger bei Aus-
landsehen vom 27. 6. 2024.

Estland

Es wird das Außerkrafttreten des estnisch-russischen Rechtshilfeabkommens, ua auch mit 
Bestimmungen zum internationalen Privat- und Verfahrensrecht, eingearbeitet sowie eine 
sprachliche Änderung im Staatsbürgerschaftsgesetz. 

Finnland

Die Aktualisierung betrifft im Staatsangehörigkeitsrecht eine Änderung des Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes mWv 1. 10. 2024, mit der die Aufenthaltserfordernisse für den Staatsangehö-
rigkeitserwerb durch reguläre Einbürgerung verlängert wurden. Mit Bedeutung für das Fami-
lienrecht erfolgten Novellierungen des Gesetzes über die rechtsgenetische Elternschafts-
untersuchung, des Gesetzes über die Bestätigung des Geschlechts und des Elternschafts
gesetzes mWv 1. 1. 2025, ua zur Verbesserung der Möglichkeiten für die Ermittlung der Eltern-
schaft bei fehlenden oder nicht verlässlichen Urkundennachweisen.

Litauen

Es wird das Außerkrafttreten des russisch-litauischen Rechtshilfeabkommens, ua auch mit 
Bestimmungen zum internationalen Privat- und Verfahrensrecht, mWv 21. 1. 2025 eingearbei-
tet und es erfolgt eine Präzisierung im Staatsbürgerschaftsgesetz. 

Nepal

Der Bericht wird neu in das Werk aufgenommen.

Südafrika

Es wird auf neue Entwicklungen hingewiesen.
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Ukraine
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Rechtsanwalt Dr. Jan Valentin 
Deichsel

Vietnam

Johannes Döveling, LL.M. Kenia

Prof. Dr. Anatol Dutta, M. Jur. Neuseeland

Prof. Dr. Hans-Georg Ebert Religiöse Rechte – Islamisches Familienrecht, Ägypten, 
Afghanistan, Bahrain, Katar

Dr. Reinhard Giesen,  
Vors. Richter am LG

Dänemark, Norwegen, Schweden

Rechtsanwalt Martin 
Haußleiter

Mexiko-Tabasco

Priv.-Doz. Dr. Hellmuth Hecker Libyen, Singapur, St. Lucia, Tonga, Vatikanstadt

Dr. Assem Hefny Ägypten, Bahrain, Katar
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Autoren Länderberichte

Prof. Dr. Bettina Heiderhoff Deutschland

Prof. Dr. Dr. h. c. mult.  
Dieter Henrich
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Dr. Thomas von Hippel, Richter 
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Volksrepublik China

Juliane Hirsch, LL.M. Mali, Monaco
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Burundi, Kapverdische Republik, São Tomé und Príncipe,  
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Kastrissios, LL.M.
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Tumpiya, LL.M.

Bhutan, Kambodscha, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand
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Papua-Neuguinea

Prof. Dr. Gabriele Koziol Japan
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Dr. Dominik Krell Syrien
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Libanon
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Birgit Kunze Hongkong
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Vors. Richterin am OLG a. D., 
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California, -Florida, -Georgia, -Illinois, -Maryland, -Massachusetts, 
-New Jersey, -New York, -Pennsylvania, -Texas, -Virginia 

Prof. Dr. Brigitta Lurger, LL.M. Österreich
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Nepal

Von Rechtsanwalt Christian König-Tumpiya, LL.M., Berlin/Bangkok

Stand: 28.1. 2025
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Rechtsprechung online

Entscheidungen des Supreme Court, ausschließlich
auf Nepalesisch, unter https://supremecourt.gov.np/
web/. Die offizielle juristische Veröffentlichungsdaten-
bank von Entscheidungen des Supreme Court sowie
anderen relevanten rechtlichen Mitteilungen und Ge-
setzgebungen ist ebenfalls ausschließlich auf Nepale-
sisch zugänglich in Nepal Kanoon Patrika (NKP) un-
ter https://nkp.gov.np.

Veröffentlichungen des Parlaments

Englisch: https://parliament.gov.np
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I. Vorbemerkungen

Land, Sprache, Bevölkerung Das Staatsgebiet der Demokratischen Bundesrepublik

Nepal umfasst eine Fläche von ca 147 000 Quadratkilometern. Hauptstadt ist Kath-

mandu mit etwa 1,4 Millionen Einwohnern. Die Gesamtbevölkerungszahl beträgt ca

29,2 Millionen und ist gekennzeichnet durch große ethnische und kulturelle Vielfalt.

Nach dem Zensus von 20211 gehören etwa 81% dem hinduistischen Glauben, 8% dem

buddhistischen und 5% dem muslimischen Glauben an. Als weitere Religionen sind

das Christentum (1,7%), Sikh und Bahei vertreten, der Kiratismus als indigene Religion

mit 3,17%. Infolge der Lage im Himalaya zwischen den großen Nachbarstaaten Indien

und der Volksrepublik China wurden bei der letzten Volkszählung über 100 verschie-

dene ethnische Gruppen und etwa 120 verschiedene Sprachen gezählt. Auch das Kas-

tenwesen ist in Nepal noch vorzufinden (vgl etwa § 17 StAG 2006), wobei das Gesetz

über Kastendiskriminierung und Unberührbarkeit von 2011 idF von 2018 (unten III B

6) sowie § 5 KindG 2018 (unten III B 7) eine Gleichbehandlung aller Menschen vor-

schreiben.

Nach Art 6 der geltenden Verfassung 2015 sind alle ca 120 in Nepal verwendeten

unterschiedlichen lokalen Sprachen sogenannte nationale Sprachen. Nach Art 7a Verf

2015 ist die Nepali-Sprache in der Devanagari-Schrift die Sprache, die für die Regie-

rungsarbeit genutzt wird. Nach Art 7b Verf 2015 kann aber jede Provinz eine oder

mehrere Sprachen, die von der Mehrheit der Menschen gesprochen werden, als Ar-

beitssprache für den jeweiligen Bezirk bestimmen. Im Bereich der Jugendgerichtsbar-

keit ist gegebenenfalls ein Dolmetscher beizuziehen (§ 20 (d) KindG). Die Devanagari-

Schrift entspricht der in der Republik Indien verwendeten linksbündigen Schrift mit

47 Buchstaben, 14 Vokalen und 33 Konsonanten, eine Schrift die weltweit am vierthäu-

figsten für über 120 verschiedene Sprachen verwendet wird.

Die Zeitrechnung Nepals ist der europäischen Zeitrechnung 56 Jahre und 8,5 Monate

voraus. Das nepalesische Jahr hat 365 Tage und 12 Monate mit 29 oder 30 Tagen. Die

amtliche Währung ist der Nepalesische Rupee (NPR2).

Verfassungsentwicklung3 1951 beendete der nepalesische Monarch des traditio-

nellen Königreichs das Jahrhunderte alte Herrschaftssystem erblicher Ministerpräsi-

denten und führte ein Kabinettssystem ein. Es wurde eine Übergangsverfassung verab-

schiedet, die dem König exekutive, legislative und judikative Befugnisse übertrug. Zwar

wurde ein Parlament eingerichtet, dieses hatte aber nur beratende Funktion, denn der

König behielt die absolute Macht. Öffentlicher und politischer Druck auf den damali-

gen König Mahendra führten dazu, dass 1959 eine neue Verfassung verkündet wurde.

Diese erste demokratische Verfassung von 1959 schuf ein Mehr-Parteien-System nach

britischem und indischem Vorbild, welches aber weiterhin weitreichende Befugnisse

für den König vorsah, inklusive Notstandsbefugnissen, die es dem König erlaubten,

beide Kammern des Parlaments und die Verfassung selbst aufzuheben. Als der König

1 http://censusnepal.cbs.gov.np/results (Abruf
1.2.2025).

2 Umrechnungskurs am 28. 1.2025: 1 Euro entspr
144,31 Rupee.

3 S näher dazu Pimentel.
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nach den Wahlen 1960 zur Vermeidung seines Machtverlusts von diesen Befugnissen

Gebrauch machte, um die Regierung aufzulösen, galt wieder die Situation von vor

1959. Zwei Jahre später erließ König Mahendra eine neue Verfassung von 1962, mit

welcher alle politischen Parteien aufgelöst wurden und wieder ein System lokaler Ver-

waltungsstrukturen, das »Panchayat«4, eingeführt wurde, welches seit Jahrhunderten

auf dem indischen Subkontinent die Verwaltung Ältestenräten der lokalen Gemeinden

übertragen hatte. Diese neue Verfassung von 1962 enthielt also wieder stärkere Bezüge

zur königlichen Macht als die früheren Verfassungen sowie weiterhin die einseitige

Befugnis des Königs, im Notfall die Verfassung auszusetzen und sie einseitig zu verän-

dern. Durch Reformen im Jahr 1990 infolge politischen und gesellschaftlichen Wandels

wurde mit der Verfassung vom 9. 11. 1990 eine Mehrparteiendemokratie im Rahmen

einer konstitutionellen Monarchie eingeführt5, die als erste das Prinzip der Gewalten-

teilung zwischen einer unabhängigen Justiz und der Regierung verankerte6.

Unter der Führung maoistischer Extremisten kam es dann 1996 zu einem Aufstand,

und diese forderten die Errichtung einer Volksrepublik. Es kam zur Auflösung von

Kabinett und Parlament und 2005 zur Übernahme der absoluten Macht durch den

neuen König. Dem schloss sich ein zehnjähriger heftiger Bürgerkrieg zwischen Auf-

ständischen und Regierungstruppen an7. Erst nach wochenlangen Massenprotesten

folgten ab April 2006 monatelange Friedensverhandlungen zwischen Maoisten und

der Regierung. Diese gipfelten in einem Friedensabkommen vom November 2006 und

der Verkündung einer Interimsverfassung, die im Januar 2007 in Kraft trat8. Nach

einer landesweiten Wahl im April 2008 erklärte die neu gebildete verfassungsgebende

Versammlung Nepal auf ihrer ersten Sitzung zur säkularen demokratischen Bundesre-

publik und schaffte die hinduistisch geprägte Monarchie im darauffolgenden Monat

ab. Die verfassungsgebende Versammlung wählte im Juli den ersten Präsidenten des

Landes. Mit der Interimsverfassung von 2006/20079 wurden die wichtigsten Staats-

grundsätze noch einmal verankert, so insbesondere das umfassende Friedensabkom-

men in der Präambel. In Art 3 sind die Grundsätze der sozialen und wirtschaftlichen

Transformation, der vollständige Abbau aller diktatorischen Strukturen, die Beendi-

gung der Ungleichheit im Landbesitz sowie die Durchführung einer wissenschaftli-

chen Bodenreform verankert. Die letzte Hindumonarchie wurde damit abgeschafft

und betont wurde der fortschreitende Umbau Nepals mit der Vorgabe, die aus Kasten-

wesen, Ungleichheit, Geschlechterdiskriminierung resultierenden Probleme zu lösen.

Die aktuelle Verfassung von Nepal ist am 20.9.201510 in Kraft getreten (Art 307

Verf), gemäß Art 308 wurde zu diesem Datum auch die Interimsverfassung von 2007

aufgehoben. Die Verfassung von 2015 gibt in Art 4 vor, dass Nepal eine demokratische,

am Sozialismus orientierte, föderale Republik ist. Sie enthält einen umfangreichen

Grundrechtskatalog (Art 16–48 Verf 2015), insbesondere das Grundrecht auf Gleichbe-

handlung und besondere Grundrechte der Frauen (Art 38 Verf 2015). Dort wird die

4 Nelle S 427.
5 Krämer, Neubeginn für das nepalesische Volk?

Eine krit Analyse der neuen nepal Verfassung, Südasien
11 (1991/2–3) S 43ff.

6 Kanak S 927.

7 Nelle S 427ff mwN.
8 Guobin Zhu/Kouroutakis.
9 Dazu eingehend Nelle S 430ff.
10 Die Verf von 2015 wurde bis dato zweimal er-

gänzt, am 16.2.2016 u am 18.6.2020.
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Gleichberechtigung, das Verbot der geschlechterspezifischen Diskriminierung und die

Anerkennung des Rechts auf sicheren Mutterschutz und Reproduktionsmedizin für

Frauen geregelt. Art 38 Abs 6 Verf 2015 regelt, dass Ehemann und Ehefrau die gleichen

Rechte bezogen auf das Eigentum und in Familienangelegenheiten haben. In Art 39

Verf 2015 werden die Rechte der Kinder verankert, unter anderem ist die Kinderehe

nach Art 39 Abs 5 Verf 2015 verboten. Die neuen föderalen Strukturen von Nepal wer-

den in drei Verwaltungsebenen gegliedert (Art 56 Verf 2015): die Bundesebene, die

Provinz- und die lokale Ebene. Dabei kommen im Familienrecht Zentralstaat und Pro-

vinzen parallele Kompetenzen zu. Teil 2 Verf 2015 enthält des Weiteren grundlegende

Regelungen zum Staatsangehörigkeitsrecht (unten II B 3).

Exekutive Das Staatsoberhaupt wird für eine Amtsdauer von fünf Jahren (Art 63

Verf 2015) vom Wahlausschuss, der sich aus beiden Kammern des Parlamentes zusam-

mensetzt, gewählt (Art 61 Verf 2015). Neben dem Präsidenten wird ein Vize-Präsident

gewählt. Der Vize-Präsident und der Präsident sollen verschiedene Geschlechter haben

und aus verschiedenen Gegenden kommen (Art 70 Verf 2015). Die Regierung besteht

aus dem Ministerpräsidenten und dem Ministerrat (Kabinett) (Art 75 Verf 2015). Der

Präsident ernennt den Parteiführer der Mehrheitspartei aus dem Repräsentantenhaus

zum Ministerpräsidenten (Art 76 Verf 2015). Die Minister werden auf Vorschlag des

Premierministers vom Präsidenten ernannt (Art 77 Abs 9 Verf 2015) und müssen

grundsätzlich Mitglieder des Repräsentantenhauses sein (Art 78 Verf 2015).

Die Legislative besteht aus einem Zwei-Kammern-Parlament (Art 83 Verf 2015), dem

Repräsentantenhaus und der Nationalversammlung. Dem Repräsentantenhaus gehö-

ren 275 Mitglieder an, davon 165 Mitglieder aus jedem Wahlkreis und 110 Mitglieder,

die über die Parteilisten nach einem proportionalen Wahlsystem gewählt werden

(Art 84 Verf 2015). Nach Art 84 Abs 8 Verf 2015 müssen auf den Parteilisten mindestens

ein Drittel Frauen stehen. Das Repräsentantenhaus wird für fünf Jahre gewählt (Art 85

Verf 2015). Die zweite Kammer des Parlaments, die Nationalversammlung, besteht aus

59 Mitgliedern (Art 86 Verf 2015). 56 Mitglieder davon werden von den Bezirken ge-

wählt, davon müssen mindestens drei weiblich sein, eine davon muss eine Person mit

einer Behinderung sein oder einer nationalen Minderheit angehören. Dazu werden

drei Mitglieder, davon mindestens eine Frau, jeweils von der Regierung nominiert und

als Mitglieder der Nationalversammlung vom Präsidenten ernannt. Die Amtsdauer der

Nationalversammlung beträgt sechs Jahre (Art 86 Abs 3 Verf 2015). Bei einem Drittel

der Mitglieder der Nationalversammlung endet die Mitgliedschaft alle zwei Jahre.

Gesetzgebungsverfahren Jedes Gesetz kann in beiden Kammern des Parlaments

eingebracht werden, mit Ausnahme der Steuergesetzgebung, die nur im Repräsentan-

tenhaus eingebracht werden kann. Beide Kammern sind grundsätzlich für alle anderen

Gesetzesvorschläge primär für die erste Lesung von Gesetzesvorschlägen (Art 110 Verf

2015) zuständig. Wenn in einer Kammer des Parlaments eine Mehrheit für einen Geset-

zesvorschlag zustande kommt, ist das Gesetz der anderen Kammer zur Verhandlung

zu übergeben. Der Präsident hat innerhalb von 15 Tagen (Art 113 Abs 2 Verf 2015) das

vom Parlament verabschiedete Gesetz zu authentifizieren. Er kann allerdings einen

Gesetzesvorschlag der Kammern innerhalb von 15 Tagen auch ein Mal mit Änderungs-

wünschen an das Parlament zur weiteren Erörterung zurücksenden, wenn er der ent-
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sprechenden Auffassung ist (Art 113 Abs 4 Verf 2015). Ein Gesetzesvorschlag wird nach

Art 113 Abs 5 Verf 2015 zum Gesetz, nachdem der Präsident es unterschrieben hat; die

unmittelbar danach erfolgende Veröffentlichung ist idR der Tag des Inkrafttretens, so-

weit nicht anders angegeben.

Judikative Nachdem die königliche Verfassung von 1962 mit dem altindischen

Panchayat-System11 die Streitbeilegung durch lokale Ältestenräte übernommen hatte,

war eine höchstrichterliche Kontrolle dieser Entscheidungen quasi nicht existent. Auch

die darauffolgenden maoistischen Volkstribune auf lokaler Ebene waren einer landes-

einheitlichen Rechtsauslegung und Rechtsfindung nicht förderlich12. Es wurde als vor-

eilig bewertet anzunehmen, dass bereits mit dem Erlass neuer Verfassungen, zuletzt

der von 2015, vollumfängliche rechtliche Klarheit in den Beziehungen der Bürger Ne-

pals zueinander sowie gegenüber ihrem Staat geschaffen worden sei13.

Die aktuelle Verfassung von 2015 hat im Vergleich zu den Vorgängerverfassungen

die Unabhängigkeit der Justiz und insbesondere die des Supreme Court14 als Verfas-

sungsgericht gestärkt15. Dieser hatte schon zuvor seine Funktion als Wächter über die

Verfassung wahrgenommen und letztlich die Umsetzung des Gewaltenteilungsprin-

zips selbst vorgegeben und damit die Verfassung 2015 diesbezüglich mitgeprägt16.

Die Verfassung regelt drei Gerichtsebenen (Art 127 Verf 2015): den Obersten Gerichts-

hof (Supreme Court), die High Courts und die District Courts. Im Einzelnen gilt das

Gesetz über die Rechtspflege17. In Nepal existieren 77 District Courts und 16 High

Courts auf Provinzebene (§ 5 ff RechtspflegeG). Der Supreme Court hat die finale Recht-

sprechungsbefugnis über die Verfassung und die jeweiligen Gesetze (Art 128 Verf 2015).

Er besteht aus 20 Richtern und dem Obersten Richter von Nepal, der vom Präsidenten

auf Vorschlag der Richter des Obersten Gerichtshofs und des Justizrates (Art 153 Verf

2015) ernannt wird. Die Amtsdauer der Richter des Supreme Court beträgt sechs Jahre

(Art 129 Abs 3 Verf 2015). Die Gerichtsbarkeit des Supreme Court umfasst zum einen

die Aufgaben eines Verfassungsgerichts mit der Befugnis, auf Antrag Gesetze zu über-

prüfen18, ob sie gegen fundamentale Rechte aus der Verfassung verstoßen (Art 133 Verf

2015), § 9 RechtspflegeG. Zum anderen ist der Gerichtshof aber auch zuständig für

Individualklagen als Revisionsinstanz gemäß Art 133 Abs 4 Verf 2015. Im Gerichtshof

ist eine eigene Verfassungskammer zuständig für die Verfassungsgerichtsbarkeit

(Art 137 Verf 2015).

Der Staat wird in allen Verfahren des Staates oder gegen den Staat durch den Gene-

ralstaatsanwalt vertreten, der auch der oberste Rechtsberater der Regierung von Nepal

ist. Als solcher hat er seine rechtliche Bewertung zu allen Gesetzen und zu Verfas-

11 Nelle S 426.
12 Eingehend zur Verf 2007 u dem darin veranker-

ten Justizsystem Pimentel.

13 Jane Stroiomsetz/David Wippman/Rosa Brooks,
Can might make rights, building the rule of law after
military interventions, 2006.

14 Einige ausgewählte Grundsatzentscheidungen
sind in Engl abrufbar unter https://supremecourt.
gov.np/web/supimpdecisions. Häufig sind wichtige E
auch nicht in offiziellen Datenbanken zu finden, lassen
sich aber im Netz über deren Aktenzeichen u Daten er-
mitteln.

15 Vgl zur Rolle der Justiz bei der Umsetzung von
Gewaltenteilung u Rechtsstaatsprinzip Guobin Zhu/Kou-

routakis.
16 So die E Bharatmani Juagam et al vs Office of

the President et al, 25. 11. 2011, Nr 68-ws-0014, GESC Bd 3
2011, S 1.

17 Administration of Justice Act Nr 2073 Nr 7 (2016)
v 12.9.2016; iK 19.9.2016.

18 Guobin Zhu/Kouroutakis S 70.
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sungsänderungen zu verfassen, ihm sind die Bezirksstaatsanwälte in den Provinzen

untergeordnet.

Nach Art 133 Verf 2015 kann jeder nepalesische Staatsangehörige einen Antrag auf

Nichtigerklärung eines Gesetzes oder eines Teiles davon mit der Begründung einrei-

chen, dass es im Widerspruch zur Verfassung steht. Gerügt werden können eine unan-

gemessene Einschränkung der durch diese Verfassung verliehenen Grundrechte oder

die Unvereinbarkeit eines Provinz- oder Gemeindegesetzes mit einem Bundesgesetz.

Es liegt in der Befugnis des Supreme Court, ein solches Gesetz ex nunc oder ex tunc für

nichtig zu erklären. Seiner Zuständigkeit werden durch Art 133 Verf 2015 dahingehend

Grenzen gesetzt, dass er nicht in die inneren Angelegenheiten des Bundesparlaments

eingreifen darf19. Die Unabhängigkeit der Richter des Supreme Court wird in der Verf

2015 durch Art 129 Abs 2 sichergestellt, wonach die Obersten Richter auf Empfehlung

des Verfassungsrates und der Richter des Obersten Gerichtshofs vom Präsidenten er-

nannt werden. Der Verfassungsrat besteht ua aus hochrangingen Vertretern der Politik

und der Richter, den Präsidenten der beiden Parlamentskammern, dem Oppositions-

führer und dem Ministerpräsidenten (Art 284 Abs 2 Verf 2015). Die Verfassung selbst

garantiert den Richtern des Obersten Gerichtshofs ein angemessenes Gehalt und Vor-

teile, die nicht zu ihren Lasten geändert werden können20.

In jedem der 77 Bezirke gibt es District Courts als allgemeine Gerichte für Straf- und

Zivilsachen (§ 3 ff RechtspflegeG). Deren sachliche Zuständigkeiten als Eingangsge-

richte und Rechtsmittelgerichte untergerichtlicher Streitbeilegungen legt § 7 Rechts-

pflegeG fest.

Nach §§ 30ff KindG (unten III B 7) sind entsprechende Jugendgerichte zu etablieren.

Bis solche Jugendgerichte jeweils flächendeckend begründet sein werden, sind bei je-

dem District Court nach § 30 Abs 3 KindG spezielle Jugendgerichtskammern einzurich-

ten, die vornehmlich Jugendstrafsachen zu verhandeln haben. Auch im Übrigen kön-

nen Sondergebiete Spezialkammern zugewiesen werden.

Die High Courts sind im Wesentlichen Berufungsgerichte, haben aber noch weitere

Funktionen nach Maßgabe von § 8 RechtspflegeG.

Die Anwaltschaft wurde mit dem Rechtspraktikergesetz 1968 erstmalig geregelt, ob-

wohl sich bereits seit 1951 der Beruf des Rechtsanwaltes herausgebildet hatte. Erst im

Jahr 2004 wurde die Nationale Justiz-Akademie gegründet, um Richter, Staatsanwälte,

Rechtsanwälte etc auszubilden. Die Nepalesische Anwaltskammer vergibt die Lizenzen

an die Rechtsanwälte und gibt die Regeln für die Zulassung als Rechtsanwalt vor. Jeder

Rechtsanwalt benötigt mindestens einen Abschluss in Rechtswissenschaften (B.L./

LL.B.). Alle fünf Jahre muss die Verlängerung der Lizenz beantragt werden.

19 Für weitere Details zur Herleitung der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit s auch Guobin Zhu/Kouroutakis

S 73.

20 Guobin Zhu/Kouroutakis S 73.
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II. Staatsangehörigkeitsrecht

A. Einführung

1. Rechtsgrundlagen Für die Bevölkerung eines multiethnischen Staates mit star-

ker Einwanderung wie Nepal ist das Innehaben seiner Staatsangehörigkeit von elemen-

tarer Bedeutung für den Zugang als Bürger nicht nur zur politischen Teilhabe, sondern

auch zu Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, freier wirtschaftlicher Betätigung,

Erwerb von Grundeigentum und vielen weiteren nur eigenen Staatsangehörigen zuge-

billigten Rechten. Gleichwohl war in den Art 8–10 der früheren Verfassung vom

9. 11. 1990 das nepalesische Staatsangehörigkeitsrecht nur rudimentär geregelt (unten

II B 1). Das in Art 8 Verf 1990 genannte Staatsangehörigkeitsgesetz mit der Einführung

einer landesweiten einheitlichen Staatsangehörigkeit war bereits im Jahr 1964 in Kraft

getreten und wurde später wiederholt geändert (unten II B 2). Ua erfolgte der Staatsan-

gehörigkeitserwerb eines Kindes kraft Abstammung ausschließlich von einem nepale-

sischen Vater (Art 9 Abs 1 Verf 1990), und die ausländische Ehefrau eines Nepalesen

konnte bei Verzicht auf ihre bisherige die nepalesische Staatsangehörigkeit erwerben

(Art 9 Abs 5 Verf 1990), während einem mit einer Nepalesin verheirateten Ausländer

diese Möglichkeit nicht eröffnet war. Diese und weitere Diskriminierungen im Staats-

angehörigkeitsrecht sowie eine starke Einwanderungswelle aus Indien führten im Jahr

2001 zu einem radikalen Reformvorschlag des Staatsangehörigkeitsrechts; dieser Ge-

setzesentwurf wurde kontrovers diskutiert und schließlich vom Supreme Court für

verfassungswidrig erklärt1.

a) Die maßgebenden gesetzlichen Grundlagen des heute geltenden Staatsangehö-

rigkeitsrechts sind die Art 10–15 der Verfassung von 2015 (unten II B 3) und das Staats-

angehörigkeitsgesetz von 2006 (unten II B 4), welches in seinem § 24 Abs 1 das StAG

1964 aufhebt. Auch das StAG 2006 wurde seitdem wiederholt geändert zur Anpassung

an die Verfassung 2015 (insbesondere Art 11, 12 Verf zur Gleichbehandlung der Ge-

schlechter im Staatsangehörigkeitsrecht), wobei die jüngste Änderung vom 31. 5. 2023

in Politik und Gesellschaft besonders umstritten war und vom Supreme Court kurzzei-

tig außer Kraft gesetzt, aber letztlich dann doch am 29.6.2023 für gültig befunden

wurde und seitdem gilt. Weiterhin bleiben jedoch vereinzelt Regelungen widersprüch-

lich2.

b) Erwerb der Staatsangehörigkeit Grundsätzlich bestimmt sich die Staatsange-

hörigkeit gemäß § 3 Abs 1, nochmals bestätigt in Abs 6, StAG 2006 nach dem Abstam-

mungsprinzip (ius sanguinis). Wenn der Vater oder die Mutter zum Zeitpunkt der

Geburt die nepalesische Staatsangehörigkeit haben, erwirbt das Kind ebenfalls die ne-

palesische Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes. Wenn aber nur die Mutter nepalesische

Staatsangehörige ist und der Vater Ausländer und das Kind seinen dauerhaften Aufent-

halt in Nepal hat und nicht nach dem Recht des ausländischen Vaters dessen Staatsan-

gehörigkeit kraft Abstammung erworben hat, kann für ein solches Kind lediglich die

1 Dazu näher Nelle S 436 mwN.
2 Vgl ua https://kathmandupost.com/national/

2022/07/25/

everything-you-need-to-know-about-new-amendment-
to-the-citizenship-act (Abruf 8.8.2024).


